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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

7, September 1982 Nr. 2476

Genehmigung der Quellwasserschutzzonen Badermöösli/
Leewald der Gemeinde ~erdorf und ~ermatt der Gemeinde
~erdorf und des Staates Solothurn

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in )3~wägung:

1.

1,.~ Die Gemeinde ~erdorf hat zusammen mit dem

~~~Solothurn der für die Wasserversorgung der psychiat

rischen Klinik in langendorf eine Queliwasserfassung im

Gemejndebann von ~erdorf besitzt, Quellwasserschutzzonen

im Sinne von Art. 30 GschG und § 27 GS.V im Gebiet Bader—

möösli/Leewald und ~ermatt in einem Schutzzonenplan aus~

geschieden und die entsprechenden Auflagen und Nutzungs—

beschränkungen für das Schutzgebiet in einem Schutzzonen..

reglement festgelegt. In Anwendung von §~ 68 und 69 BauG

hat das Bau—Departement den Schutzzonenplan und das .-reg—

lement inder Zeit vom 5. ~rz bis 5. April 1982 öff ent—

lich aufgelegt. Gegen die Schutzzone clDermatt sind innert

nützlicher Frist folgende ~insprachen eingereicht worden:

— Schneitter Walter, Landwirt, cberdorfstr~sse,
4514 lommiswil,

— &bengemeinschaft Adam Reinhart sel, vertreten
durch Josef Adam, Weissensteinstr, 121, 4515 ~erdorf,

— Frau A, Giacometto—Walter, Weissensteinstr, 123,
4515 c~erdorf,
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2.— Z~ 26, ~.i 1982 führten Beamte des Bau-~parte

mentes mit dem .~mrnann der Gemeinde ~erdorf und dem Ver—

treter der ~bengemeinschaft Adam eine Einspracheverhand—

1ur~g durch. Die beiden andern Einsprecher sind trotz ge

höriger Einladung ni~ht erschienen.

3.— Ber ~chut~n~1an und ~as Sc~hutzzonenregle

ment liegen nun zur Genehmigung durch den Regierungsrat

vor,

-. II.

1.- Als Eigentümer Und-~Bewirtschafter des vön der

Griindwasserschutzzone betroffenen Landes sind die Rin—

sprecher zur Einsprache legitimiert. Die Einsprachen sind

rechtzeitig eingereidht worden. Folglich kann darauf

eingetreten werden.

2.- Die Einsprach~rmachen in ihren Einsprachen

und zum Teil auch an der Verhandlung vom 26. I~i‘l982

im wesentlichen ge1t~nd~ dass die Gefahr einer allfälli—

g~n Gewässerverunreinigung au~ den ~et~d~Efenen Parzel—

Jen gar nicht xtorhanden sei, durch die Schutzzone indes

sen eine Wertverminderung des Landes in I~uf genommen

werden müsse sowie Einschränkungen in der landwirtschaft—

lichen Bewirtschaf~tung. bzw. &±ragsausfälle entstünden.

Sie beantragen daher I~t1assung der betroffenen Parzellen

aus dem Schutzzon~nplänbzw. behalten sich vor, allen

falls ~tschädigungsansprüche geltend zu machen.
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3~— a) ~e gesetzlichen Grundlagen für die Aus

scheidung von Gewässerschutzzonen bilden die Art, 30

GschG und §~ 27 und 28 GSV. In diesen Bestimmungen ist

die Schaffung von Gewässerschutzzonen (Grundwasser— oder

Quellwasserschutzzonen) zum Schutze von Wasserfassungs—

anlagen der Oeffentlichkeit zwingend vorgeschrieben. ~e

Abgrenzung und die nähere Reglementierung der Schutzzonen

(Zone 1, II und III) sind nach hydrogeoiogischen und

geologischen Gesichtspunkten gemäss Wegleitung des Bun~

desamtes für Unweltschutz zusammen mit dem I~ntonalen

Amt für Wasserwirtschaft ausgearbeitet worden, Der Re~-.

gierungsrat hat keinen Grund, von der fachmännischen

Beurteilung über Ausmass und Abgrenzung der einzelnen

Zonen sowie über die damit verbundenen ~itzuiigsbeschrän

kungen des Landes und die zusätzlichen Auflagen für Bau

ten abzuweichen, Der Einwand, dass die Gef~hr einer all-.

fälligen Gewässerverunreinigung gar nicht vorhanden sei,

wird nicht schlüssig bewiesen, Bass bei der Schaffung

der Schutzzonen einzelne grössere Grundstücke nicht der

gleichen Zone zugewiesen werden können und folglich land

wirtschaftlich verschiedenartig zu nutzen sind, hängt

von den hydrogeologischen Gegebnnheiten ab, Dieser Un—

stand kann aber nicht im vorliegenden Planverfahren, son

dern nur in einem allfälligen &~tschädigungsv~r.fahren

mit den Inhabern der ~sserversorgungen bereinigt wer

den,

Der Schutz der Queliwasserfassungen von ~er—

dorf ist mithin weder rechtswidrig noch willkürlich fest

gelegt worden, ~e Planung ist auch nicht offensichtlich

unzweckmässig (vgl. § l8~ BauG und § 35 WRG). Aus diesem



—4—

Grunde lässt sich eine ~itlassung einzelner Parzellen

aus der Schutzzone oder eine Verkleinerung derselben

nicht rechtfertigen; aus hydrogeologischen Gründen müs

sen die Zonengrenzen in der vorliegenden Form beibehal

ten werden. Beschwerdepunkte, die sich gegen die Zonen—

abgrenzung richten, halten einer näheren Prüfung nicht

stand. Alifällige neue Zufahrten auf das Land oder die

Vorlegung von Sickerleitungen, wie sie vor allem an der

~nspracheverhandlung zur ~skussion gestellt wurden,

sind in Beachtung der einzelnen Zonenbestimmungen gemäss

Reglement zu lösen.

b) Nach Lehre und Praxis sind ~gentumsbe

schränkungen, wie sie durch eine Schutzzonenplariung ent

stehen, zulässig, wenn sie im öffentlichen fl-iteresse

liegen, auf gesetzlicher Grundlage beruhen und, falls

sie einer miteignung gleichkommen, entschädigt werden,

Uibestritten ist, dass eine Gewässerschutzzone im öffent—

lichen Interesse liegt und ebenfalls auf gesetzlicher

Grundlage beruht, Ob die Rinschränkung der landwirt

schaftlichen Bewirtschaftung und Dingung bzw. die zu

sätzlichen Auflagen für Bauten entschädigungspflichtig

sind, kann hingegen nicht im vorliegenden Verfahren ab

geklärt werden, sondern erst nach ~Lntritt der Rechts

kraft des Planes im Schätzungsverfahren durch die ~nto

nale Schätzungskommission. Möglich ist zudem, dass für

die ~nschränkungen zufolge des Schutzzonenplanes eine

gütliche ELnigung mit den Inhabern der Wasserversorgungen

(Gemeinde und Staat) getroffen werden kann, so dass sich

weitere Verfahren erübrigen. Jedenfalls kann auf Begehren,

die ~tschädigungsansprüche zum Gegenstand haben, hier nicht
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eingetreten werden, ~ese sind als Rechtsverwahrungen vor

zumerken und in das Schätzungsverfahreri zu verweisen

Somit folgt, dass die ~nsprachen als unbegrün

det abgewiesen werden müssen, soweit darauf eingetreten

werden kann,

4,— I~terie1l und formell sinct keine weiteren Be

merkungen anzubringen. Das Verfahren ist richtig durchge

führt worden, ~.e Pläne sind kantonale 1~itzungspläne für

Gewässerschutzzonen von regionaler Bedeutung im Sinne von

§ 68 lit, b BauG; sie sind in die ~tsplanung von wer—

dorf zu~integrieren. Schutzzonenplan und —reglement kön

nen in der vorliegenden Form genehmigt werden.

~ wird

beschlossen:

1. L~e von Frau A, Giacometto—Meister, der E~bengemein—

schaft ~dam und Schneitter Walter gegen die Quellwas—

serschutzzone ~ermatt der ~nwohnergemeinde ~erdorf

und des Staat~s Solothurn erhobenen ~nsprachen werden

abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2. ~tschädigungsansprüche werden als Rechtsverwahrungen

vorgemerkt und in das Schätzungsverfahren verwiesen,

3, Dar Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement für

die ~.iellwasgerschutzzonen Badermöösli/I.eewald und

~ermatt von ~erdorf werden genehmigt.
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4, 1~e öffentlich—rechtlichen E~Lgentums— und T~Mtzungs—

beschränkungen sind bei den betroffenen Uegenschaften

in i~nwendung von § 61 Ziffer 5 WRG im ~undbuch mit

dem Vermerk 111~ssnahmen zum Schutze des Queliwassers“

anzumerken.

5. ~.e Gemeinde Oberdorf hat eine reduzierte Genehmigungs—

gebühr und reduzierte Verf ahrenskosten von total

Fr. 300.—- sowie die Publikationskosten für die öf

fentliche Pianauflage und den Genehmigungsbeschluss

von Fr. 190.80 zu bezahlen.

Die restlichen Auslagen trägt der Staat.

Gemeinde ~erdorf:

Genehmigungsgebühr inkl.
Verfahrenskosten (reduz.) Fr. 300.—— (Kto,2000,43l,00)

Publikationskosten,
öffentliche Planauflage Fr. 172,80 (Kto,2740.318,00)

Publikationskosten,
Genehmigungsbeschluss Fr. 18.—— (Kto,2020.435. OO)(

Total Fr. 490,80 (Staatskanzlei
zahlbar innert Nr. 248 )
30 Tagen ES

Dar Staatsschrejber:

~
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— ~rat für Wasserwirtschaft (2), mit ?~kten, 2 gen,
Plänen und Regl

— Z~nt für Raumplanuag (2>? mit 2 gen. Plänen und Regi,

-~ ~lioratIonsamt

— Finanzverwai tUflCT /D9hi torenbuchhal tung (3)

— Rochtsdjenst Bau~~partement (HF)

— i~ratschrgjberej L~bern, ~Olo~nurn, mit 2 gen, Plänen
und RegI.

— Psychiatrische Iüinik, 4514 I~ngendorf mit 2 gen,
Plänen und Regl.

i~mmannamt der ~nwohnergem~jfl~~ 4515 ~erdorf (2)?
mit 2 gene Plänen und Regl. ES

— Herrn Walter Schneitter ~erdorfstr, 4514 I~mmis—
wil, EINS CHREIBEN

— Herrn Josef Adam, Vertreter~Adam,
WeissCflstejnstr ~121, 45]. 5 ciDerdorf EINSCHREIBEN

— ~au Giacomettowalter, Weissenstejnstr 123,
4515 ~erdorf, EINScHREIBEN

— Amtsblatt, Publikation Ziffer 3 raspositiv




